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Rosemarie Will 
 
Der deutsche Rechtsstaat in Zeiten des rechtsextremen 
Terrors 
 
 
Der unerkannte rechtsextreme Terror 
 
Am 4. November 2011, nach einem Überfall auf eine Filiale der Wartburg-
Sparkasse in Eisenach, flüchteten sich die von der Polizei verfolgten Täter 
zunächst in ein Wohnmobil, setzten das Fahrzeug wenig später in Brand und 
töteten anschließend sich selbst. Im Wohnmobil fand die Polizei nicht nur die 
Leichen zweier seit dem 26. Januar 1998 untergetauchter und gesuchter Mit-
glieder des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), sondern auch die bei 
einer Serie von neun Morden verwendete Tatwaffe, eine Pistole vom Typ 
Česká CZ 83 Kaliber 7,65 mm. Mit dieser Waffe waren neun Kleinunterneh-
mer mit Migrationshintergrund ermordet worden. Die erste bekannte Tat 
wurde am 9. September 2000, die letzte am 6. April 2006 begangen. Darüber 
hinaus wurden im Wohnmobil mehrere andere Waffen sichergestellt, unter 
anderem die gestohlenen Dienstwaffen der 2007 in Heilbronn ermordeten 
Polizistin und ihres verletzten Kollegen. Am selben Tag kam es zu einer 
Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Zwickau, 
in dem die beiden Bankräuber zusammen mit einer Frau gewohnt hatten. Die 
Frau stellte sich am 8. November 2011 der Polizei in Jena, am 13. November 
2011 erließ der Bundesgerichtshof gegen sie Haftbefehl wegen des dringen-
den Verdachts der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Ver-
einigung sowie der besonders schweren Brandstiftung.1 
Sehr schnell wurde nach diesen Ereignissen klar, dass die drei mehr oder 
weniger zufällig gefassten NSU-Mitglieder seit ihrem Untertauchen für eine 
beispiellose rechtsextremistische Terrorserie verantwortlich waren. Neben 
der Mordserie an den Kleinunternehmern, darunter acht Türkischstämmige 
sowie ein Grieche, in den Jahren 2000 bis 2006 wurden ihnen zweifelsfrei ein 
Nagelbomben-Attentat in Köln im Jahr 2004 und der Polizistenmord in 
Heilbronn im Jahr 2007 zugeordnet. Bei dem Nagelbomben-Attentat auf vor-
nehmlich türkische Geschäfte wurden 22 Menschen verletzt, einige von ihnen 
lebensgefährlich. Daneben verursachte die Bombe erheblichen Sachschaden. 
Bei dem Polizistenmord von Heilbronn wurde eine 22-jährige, aus Thüringen 
stammende Bereitschaftspolizistin erschossen. Ihr Kollege, der gleichfalls 
mit einem Kopfschuss niedergeschossen wurde, überlebte schwer verletzt. 
Der NSU verübte darüber hinaus mehrere Banküberfälle, mit denen er sich 

                                                           
1  Vgl. Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Haftbefehl gegen die Brandstif-

terin von Zwickau wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung 
„Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“, Pressemitteilung, 13. November 2011 – 
37/2011, unter. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=419. 
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nach seinem Abtauchen das Geld zum Leben beschaffte. Staatsanwaltschaft 
und Polizei prüfen derzeit einen Zusammenhang mit zwölf Überfällen auf 
Post- und Sparkassenfilialen in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Deutschland sah sich plötzlich mit einer rechtsextremistischen Terrorserie 
konfrontiert, die bis dahin niemand als solche wahrgenommen hatte. Im Falle 
terroristischer Angriffe gerät der demokratische Rechtsstaat erfahrungsgemäß 
stets in eine doppelte Bedrängnis. Zum einen müssen die Sicherheitsbehörden 
erklären, warum sie die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt und gebannt haben. 
Dabei gerät regelmäßig nicht nur die Sicherheitsarchitektur insgesamt auf die 
politische Tagesordnung, sondern auch der Bedarf, sie zu verändern. Zum an-
deren werden für die Verfolgung und Ahndung der terroristischen Taten neue 
Befugnisse für die Sicherheitsorgane gefordert, die stets auch Grundrechte 
und rechtsstaatliche Verfahrenspositionen einschränken, um gegen die Terro-
risten bzw. die vermeintlichen Terroristen effektiv vorgehen zu können. Es 
kommt zu einer Demontage grundrechtlicher und rechtsstaatlicher Standards. 
Die erweiterten Befugnisse werden nach der Abwendung der terroristischen 
Gefahr nur zum Teil wieder rückgängig gemacht. Häufig bleiben sie dauer-
haft als Einschränkungen von Freiheitsrechten bestehen. Dies hat zuletzt die 
internationale Verarbeitung der Anschläge vom 11. September 2001 gezeigt, 
wurde aber auch bereits 1977 in der Bundesrepublik Deutschland deutlich, 
als es galt, den Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) zu bekämpfen. Zu 
diesen Bedrängnissen, in die der Rechtsstaat angesichts von Terrorakten 
ohnehin gerät, kommt im Falle des rechtsextremistischen Terrors des NSU 
noch der Umstand hinzu, dass die Behörden und die Öffentlichkeit die vom 
NSU verübten Straftaten gar nicht als rechtsextremistischen Terror erkannt 
haben. Der deutsche Rechtsstaat und die deutsche Gesellschaft wussten bis 
zum zufälligen Auffliegen des NSU gar nicht, dass rechtsextreme Terroran-
schläge verübt wurden. Diesmal stellt sich daher auch die Frage nach der 
Blindheit deutscher Behörden gegenüber den Gefahren des Rechtsextremis-
mus. 
 
 
Der Weg des NSU in den Terror 
 
Angesichts der Ahnungslosigkeit der gesamten deutschen Öffentlichkeit ge-
genüber dem rechtextremistischen Hintergrund der vom NSU verübten Straf-
taten und des nur mehr oder weniger zufälligen Aufdeckens dieses Zusam-
menhangs stellt sich zuerst die Frage, was die staatlichen Behörden über die 
NSU vor ihrem Untertauchen wussten und was man daraus hätte schlussfol-
gern können oder müssen.  
Der in den Medien oft als „Zwickauer Terrorzelle“ bezeichnete NSU ging aus 
der Neonazi-Szene der 1990er Jahre in Jena hervor. Er bestand aus Beate 
Zschäpe (geboren am 2. Januar 1975, geborene Apel), Uwe Mundlos (gebo-
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ren am 11. August 1973, gestorben am 4. November 2011) und Uwe Böhn-
hardt (geboren am 1. Oktober 1977, gestorben am 4. November 2011). Be-
reits vor ihrem Abtauchen waren alle drei den Behörden als aktive Neonazis 
bekannt.2 Sie gehörten der sich im Herbst 1994 in Thüringen formierenden 
Anti-Antifa an, aus der 1996 der Thüringer Heimatschutz hervorging, der 
wiederum hauptsächlich vom stellvertretenden Vorsitzenden des NPD-Lan-
desverbandes Thüringen Tino Brandt aufgebaut wurde. Brandt war von 1994 
bis zu seiner Enttarnung im Jahr 2001 V-Mann des Thüringer Verfassungs-
schutzes (TLfV). Das Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) rechnete Zschä-
pe, Mundlos und Böhnhardt 1998 zum harten Kern der Blood-and-Honour-
Bewegung in Jena.  
Aus der Zeit bis zu ihrem Untertauchen sind folgende neonazistische Aktivi-
täten des Trios in den Akten staatlicher Behörden dokumentiert: 1993 zeigten 
sich Mundlos und Böhnhardt in nachgemachten SS-Uniformen im Jenaer 
Stadtteil Winzerla, der von den Neonazis als „national befreite Zone“ be-
trachtet wurde.3 Im Februar 1995 meldete Zschäpe eine Demonstration der 
„Interessengemeinschaft Thüringer Heimatschutz“ unter dem Motto „Zur 
Bewahrung Thüringer Identität, gegen die Internationalisierung durch die 
EG“ an, die von der Ordnungsbehörde der Stadt Jena jedoch untersagt 
wurde.4 Am 25. März 1995 wurde Mundlos anlässlich eines Skinhead-Tref-
fens in Triptis in Gewahrsam genommen.5 Am 3. Mai 1995 hängten Zschäpe, 
Mundlos und Böhnhardt ohne Genehmigung Plakate mit der Losung auf „8. 
Mai 1945 – 8. Mai 1995 Wir feiern nicht! Schluss mit der Befreiungslüge! 
Junge Nationaldemokraten – Brockenberg 5a 52223 Stollberg“.6 Böhnhardt 
und Mundlos reisten am 17. August 1996 nach Worms, um an einer Kundge-
bung zum Gedenken an den Tod von Rudolf Heß teilzunehmen.7 Im Herbst 
1996 besuchten Mundlos und Böhnhardt, mit Bomberjacken und Springer-
stiefeln bekleidet, in Begleitung einer Gruppe Gleichgesinnter die Verhand-
lung gegen den vorbestraften Rechtsterroristen und Holocaustleugner Man-

                                                           
2  Die im Folgenden dargestellten und als aktenkundig bezeichneten gemeinschaftlichen Ak-

tivitäten des NSU sind – wenn nicht anders angegeben – entnommen aus: Gutachten zum 
Verhalten der Thüringer Behörden und Staatsanwaltschaften bei der Verfolgung des 
„Zwickauer Trios“, erstattet von Dr. Gerhard Schäfer, Vorsitzender Richter am Bundesge-
richtshof a.D., Volkhard Wache, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, a.D, Gerhard 
Meiborg, Leiter der Abteilung Strafvollzug im Ministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz Rheinland-Pfalz, im Auftrag des Freistaats Thüringen, vertreten durch den 
Thüringer Innenminister, Erfurt, 14. Mai 2012 (im Folgenden zitiert als: Schäfergutach-
ten). Zu den biographischen Angaben siehe ebenda, S. 26-38; zu den Details der gemein-
schaftlichen Aktivitäten siehe ebenda, S. 38-54.  

3  Vgl. Frank Döbert, Erinnerung an 90er-Jahre, in: Ostthüringer Zeitung, 17. Dezember 
2001, unter: http://jena.otz.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Erinnerung-an-90er-Jahre-
2087915082. Im Sprachgebrauch der rechtsextremen Szene wird unter einer „national be-
freiten Zone“ ein Bereich verstanden, in dem aus ihrer Sicht unerwünschte Personen – 
Ausländer, Punker, Homosexuelle, Behinderte u.a. – aus Angst vor rechtsextremer Gewalt 
nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. 

4  Vgl. Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 43. 
5  Vgl. ebenda, S. 43-44. 
6  Vgl. ebenda, S, 44. 
7  Vgl. ebenda, S. 50. 

In: IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 2012, Baden-Baden 2013, S. 183-193.



 186

fred Roeder vor dem Amtsgericht Erfurt. Im Gerichtsgebäude entrollten sie 
ein Transparent mit der Aufschrift „Unsere Großväter waren keine Verbre-
cher“.8 Im November 1996 erhielten Mundlos und Böhnhardt Hausverbot in 
der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, nachdem sie dort in SA-ähnlichen Uni-
formen aufgetreten waren.9 Am 24. Januar 1998 beteiligten sich Mundlos, 
Böhnhardt und Zschäpe in Dresden an einer NPD-Demonstration gegen die 
Wehrmachtsausstellung. Fotos von damals zeigen sie mit einem Transparent 
in den Händen, auf dem die Parole „Nationalismus – eine Idee sucht Han-
delnde“ steht.10 An der tief wurzelnden rechtsextremistischen Gesinnung des 
Trios konnte also auf Seiten der Behörden kein Zweifel bestehen, sie hatten 
sie oft genug ausdrücklich demonstriert. 
Parallel zu ihren öffentlichen Bekundungen nazistischen Gedankenguts und 
bereits vor ihrem Untertauchen begingen sie auch neonazistisch motivierte 
Straftaten, die aktenkundig waren und zur Strafverfolgung führten.11 Am 29. 
Juni 1995 wurde Mundlos vom Amtsgericht Chemnitz wegen Herstellens 
und Vorrätighaltens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
rechtskräftig verurteilt. Die Tat hatte er am 13. August 1994 begangen.  
Am 13. April 1996 hängte Böhnhardt an einer über die Bundesautobahn 4 
führenden Brücke bei Jena einen Puppentorso auf, der mit einem gelben Ju-
denstern versehen war, und deponierte zusätzlich eine Bombenattrappe. Da-
für und wegen Volksverhetzung wurde er am 21. April 1997 vom Amtsge-
richt Jena zunächst zu drei Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt, 
wobei mehrere Vorstrafen aus dem Jahr 1993 wegen fortgesetzten, teils ge-
meinschaftlich begangenen Diebstahls, fortgesetzten Fahrens ohne Fahrer-
laubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Kennzeichenmissbrauch und Er-
pressung in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung einbezogen wur-
den. In einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Gera wurde die Haft-
strafe am 16. Oktober 1997 auf zwei Jahre und drei Monate herabgesetzt. Das 
Urteil wurde am 10. Dezember 1997 rechtskräftig. Am 23. Januar 1998 gin-
gen die Akten bei der Staatsanwaltschaft Gera ein. Drei Tage später, noch be-
vor die Sachakte dem zuständigen Jugendrichter zugestellt wurde, der einen 
Termin für den Haftantritt bestimmen sollte, waren Böhnhardt und die ande-
ren untergetaucht.  
Im Zuge ihrer kriminellen Karriere haben sie sich, auch das war bekannt und 
aktenkundig,12 bewaffnet und begannen Bomben für Sprengstoffattentate zu 
bauen. Am 16. Oktober 1997 wurde Böhnhardt wegen Verstoßes gegen das 
Waffengesetz (Tatdatum 16. April 1997) zu einer Geldstrafe von 50 Tages-

                                                           
8  Vgl. Die Spur der Neonazi-Mörder. Chronik in Bildern, in: Der Tagesspiegel, 16. Novem-

ber 2011, Bilder 5 und 9, unter: http://www.tagesspiegel.de/mediacenter/fotostrecken/ 
politik/unsere-grossvaeter-waren-keine-verbrecher-nach-aussagen-von-koenig-war-in-
jena-die-angst-bei/5846520.html. 

9  Vgl. Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 47. 
10  Vgl. Wolf Schmidt/Andreas Speit, Der Staat, der Terror und die Partei, taz.de, 17 Novem-

ber 2011, unter: http://www.taz.de/!82127. 
11  Vgl. zum Folgenden Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 26-38. 
12  Vgl. zum Folgenden ebenda, S. 28-29, 38-54 und 55-62. 
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sätzen zu je 30 DM verurteilt. Am 30. September 1996 wurde im Ernst-
Abbe-Stadion in Jena eine mit einem Hakenkreuz versehene Bombe platziert. 
Auch wenn dies erst 1998 dem Trio zugeordnet werden konnte, gerieten 
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos bereits Anfang 1997 ins Blickfeld der Poli-
zei, nachdem in Jena bei der Lokalredaktion der Thüringischen Landeszei-
tung, der Polizeidirektion und der Stadtverwaltung mehrere Briefbombenat-
trappen eingegangen waren. Darüber hinaus wurden sie verdächtigt, am 
2. September 1997 eine Bombe – allerdings ohne Zündvorrichtung – in ei-
nem mit einem Hakenkreuz bemalten Koffer vor dem Theaterhaus Jena abge-
legt zu haben. Nach Ermittlungen gegen mehr als ein Dutzend Mitglieder des 
Thüringer Heimatschutzes wurden auch Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos 
vernommen, aber nicht verhaftet. Eine Durchsuchungsaktion der Polizei am 
26. Januar 1998 führte zu einem Sprengstofffund in einer von Zschäpe ange-
mieteten Garage – und zum Untertauchen des NSU noch am selben Tag. 
Spätestens mit dem Untertauchen des Trios anlässlich des Sprengstofffundes 
in der von Zschäpe gemieteten Garage hätte man vermuten können, dass der 
NSU zu Terroranschlägen übergehen würde. Eine rechtsextremistische terro-
ristische Karriere nach dem Abtauchen des Trios lag also durchaus nahe. 
 
 
Das Versagen der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden 
 
Bevor über die Ursachen des Versagens der Sicherheitsbehörden und die 
daraus zu ziehenden Konsequenzen debattiert werden kann, ist es notwendig 
festzuhalten, wo und wie die Sicherheitskräfte beim Kampf gegen den NSU 
versagt haben. Im Folgenden sollen die vier bislang auffälligsten Versagens-
zusammenhänge beschrieben werden. 
 
Der NSU kann untertauchen und die dreizehnjährige Suche nach ihm verläuft 
erfolglos 
 
Während laufender polizeilicher Ermittlungen gelingt es dem Trio unterzu-
tauchen und anschließend 13 Jahre unauffindbar zu bleiben.  
Mit den Bombenfunden am 26. Januar 1998 in der von Zschäpe gemieteten 
Garage gab es einen dringenden Tatverdacht und es bestand auch Fluchtge-
fahr. Dass der NSU in diesem Moment abtauchen konnte, lag – so stellt es 
der Schäferbericht fest – an den handwerklichen Fehlern, die die Polizei bei 
der Durchsuchung machte.13 Die Polizei schaffte es nicht, die verschiedenen 
ins Visier genommenen Orte gleichzeitig zu durchsuchen. Böhnhardt erfuhr 
während der Durchsuchung seiner eigenen Garage, dass auch Zschäpes Ga-
rage durchsucht wurde, und konnte sich vor den Augen der Polizei absetzen 

                                                           
13  Vgl. die kurze Zusammenfassung des Schäfergutachtens für die Pressekonferenz am 

15. Mai 2012, S. 2.  
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und die anderen warnen. Bei einer zeitlich abgestimmten Durchsuchung wäre 
dies unmöglich gewesen. 
Nach ihrem Untertauchen und dem Erlass der Haftbefehle am 28. Januar 
1998 begannen sowohl das TLKA als auch das TLfV und wenig später auch 
die sächsischen Behörden, mit großem Aufwand, aber ohne gemeinsame Ab-
stimmung und Koordination, nach den drei Beschuldigten zu suchen. Allein 
das TLKA veranlasste 37 Überwachungen der Telefonkommunikation, Öf-
fentlichkeitsfahndungen und Observationen. Die Ursache dafür, dass der NSU 
dennoch nicht gefunden wurde, war vor allem die Anordnung des TLKA, 
Zielfahnder mit der Fahndung nach dem Trio zu betrauen.14 Die Zielfahnder 
hatten im Gegensatz zu der bis zu diesem Zeitpunkt mit der Sache befassten, 
auf Rechtsextremismus spezialisierten Ermittlungsgruppe Terrorismus/Extre-
mismus (EG TEX) keine Kenntnis der rechtsextremen Strukturen, mit denen 
das Trio verbunden war und aus denen heraus es unterstützt wurde. Diese De-
fizite wurden z.T. von den Zielfahndern selbst eingeräumt, doch trotz deren 
jahrelanger Erfolglosigkeit änderte die Spitze des TLKA dies nicht.15 Auch 
die Staatsanwaltschaft griff nicht ein und kam damit ihrer Pflicht zur Leitung 
des Ermittlungsverfahrens nur eingeschränkt nach.16 Der immer wieder auf 
Seiten der Polizei geäußerte Verdacht, Beate Zschäpe sei eine Quelle des 
TLfV gewesen und sowohl das TLfV als auch das Sächsische Landesamt für 
Verfassungsschutz (SLfV) habe das Trio beim Abtauchen in den Untergrund 
und auch später unterstützt, hat sich bislang als haltlos erwiesen.17  
 
Nichterkennen des rechtsextremen Terrors 
 
Eine Verbindung zwischen dem Trio und den Mordanschlägen sowohl auf 
die neun Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund als auch auf die Poli-
zisten in Heilbronn wurde niemals hergestellt. Ebenso wenig wurde zwischen 
dem Trio und dem Nagelbombenattentat in Köln und den diversen Banküber-
fällen je ein Zusammenhang gesehen oder ermittelt. Für das Nagelbomben-
attentat wurde schon am nächsten Tag von Bundesinnenminister Otto Schily 
und NRW-Innenminister Fritz Behrens vor der Presse bestritten, dass es ei-
nen terroristischen Hintergrund gebe.18 Zwar tauchten während der Ermitt-
lungen vereinzelt Theorien zu einem rechtsextremistischen Hintergrund der 
Mordserie auf, sie hatten aber letztlich keine Chance, für die Ermittlungsor-

                                                           
14  Vgl. Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 131, 136-140 und 262-263. 
15  Vgl. ebenda, S. 139; vgl. ebenso die kurze Zusammenfassung des Schäfergutachtens, 

a.a.O. (Anm. 13), S. 3-4.  
16  Vgl. Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 237-238; vgl. ebenso die kurze Zusammenfas-

sung des Schäfergutachtens, a.a.O. (Anm. 13), S. 4. 
17  Für Thüringen vgl. Schäfergutachten a.a.O. (Anm. 2), S. 247-261, S. 263, vgl. ebenso die 

kurze Zusammenfassung des Schäfergutachtens, a.a.O. (Anm. 13), S. 4-5; für Sachsen 
vgl. Sächsischer Landtag, Parlamentarische Kontrollkommission, Vorsitzender, Vorläufi-
ger Abschlussbericht der PKK, 22. Juni 2012, S. 4. 

18  Vgl. Frank Jansen, Schily gibt schweren Irrtum zu, in: Tagesspiegel, 19. April 2012, unter: 
http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-terror-schily-gibt-schweren-irrtum-zu/6531284.html. 
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gane handlungsleitend zu werden. Dies haben insbesondere die Untersuchun-
gen zur Ermittlungsarbeit der bayrischen Sonderkommission „Bosporus“ ge-
zeigt, die die fünf in Bayern verübten Morde untersuchte.19 
 
Verdächtigung der Opfer und ihres Umfeldes 
 
Stattdessen wurden die Opfer verdächtigt, in die organisierte Kriminalität 
verwickelt zu sein. Mit den Menschen in ihrem Umfeld wurde umgegangen 
wie mit Tätern, gegen sie wurde intensiv ermittelt. Durch diese Ermittlungen 
werden viele von ihnen zum zweiten Mal Opfer: erst durch eine schwere 
Straftat, danach durch falsche Verdächtigungen.20  
Die falschen Verdächtigungen gingen zudem meist tagelang durch die Me-
dien. Als Täter vermutete man abwechselnd Drogendealer, die Türken-Mafia, 
illegale Wettpaten, Internet-Kriminelle oder Blumenschmuggler. Nachdem 
der Chef des Bundeskriminalamts (BKA) Jörg Ziercke öffentlich verlauten 
ließ, dass die ermordete Polizistin das Trio gekannt haben könnte, und eine 
„Beziehungstat“ andeutete, erlebte die Familie, wie dieser Verdacht alle Fa-
milienmitglieder ins Abseits stellte. 
Barbara John, die von der Regierung eingesetzte Ombudsfrau für die Opfer, 
ist davon überzeugt, dass die Familien, weil sie Opfer waren und Täter sein 
sollten, ihr soziales Umfeld verloren haben. Angehörige wandten sich ab, 
zerstritten sich, verdächtigten selbst andere Angehörige.21 
 
Schreddern von Akten 
 
Auch nachdem die Zusammenhänge zwischen dem NSU und seinen Taten 
offenbar geworden waren, setzte sich das Versagen der Ermittlungs- und 
Sicherheitsbehörden fort. Im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wur-
den Akten zum Einsatz von Spitzeln beim Thüringer Heimatschutz, der zwi-
schen 1996 und 2003 unter dem Namen „Operation Rennsteig“ praktiziert 
worden war, vernichtet. Die „Operation Rennsteig“ war eine gemeinsame 
Maßnahme des BfV, des TLfV und des Militärischen Abschirmdienstes 
(MAD).22 Im Zuge der anschließenden Debatte über diese Löschungsaktion 
trat der Chef des BfV Heinz Fromm zurück. Auch das Bundesinnenministe-
rium (BMI) geht inzwischen davon aus, dass die Aktenvernichtung „absicht-

                                                           
19  Siehe Deutscher Bundestag, 2. Untersuchungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialisti-

scher Untergrund“), Vernehmung des Zeugen Günther Beckstein am 24. Mai 2012.  
20  So der Vorsitzende des 2. Untersuchungsausschusses („Terrorgruppe nationalsozialisti-

scher Untergrund“), Sebastian Edathy (SPD), und sein Stellvertreter, Stephan Stracke 
(CDU/CSU), im Kölner Polizeipräsidium am Freitag, 31. August 2012.  

21  Vgl. Deutscher Bundestag, 2. Untersuchungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialisti-
scher Untergrund“), Anhörung von Auskunftspersonen am 8. März 2012; vgl. ebenso Ar-
min Lehmann, Die Familien der NSU-Mordopfer. Vom langen Weg zurück in die Gesell-
schaft, in: Tagesspiegel, 19. Februar 2012.  

22  Vgl. Deutscher Bundestag, 2. Untersuchungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialisti-
scher Untergrund“), Vernehmung des Zeugen Heinz Fromm am 5. Juli 2012. 

In: IFSH (Hrsg.), OSZE-Jahrbuch 2012, Baden-Baden 2013, S. 183-193.



 190

lich und planvoll“ geschehen sei. Aber auch das BMI selbst hatte im Novem-
ber 2011 die Vernichtung von Akten des Verfassungsschutzes angeordnet. 
Nach Aussagen des BMI hätten diese Unterlagen jedoch nichts mit dem NSU 
zu tun gehabt. Es habe sich lediglich um Protokolle zur Telefonüberwachung 
von Rechtsextremisten gehandelt, die nach Ablauf der Speicherfrist schon 
vor einigen Jahren „fristgerecht“ hätten gelöscht werden müssen. Dies sei im 
November 2011 mit Verzug geschehen, ohne dass die Akten vorher noch-
mals inhaltlich geprüft worden seien.23 
 
 
Zu den Ursachen des Staatsversagens im Kampf gegen den rechtsextremen 
Terror 
 
Konkurrenzen und Blockaden zwischen Verfassungsschutz und Polizei  
 
Am Vorgehen des TLfV zeigen sich exemplarisch die strukturellen Probleme 
der Arbeit des Verfassungsschutzes zum NSU. Der TLfV hatte aufgrund von 
Quellenmitteilungen gute Erkenntnisse über das Trio. Der Umgang damit war 
jedoch in doppelter Hinsicht fehlerhaft. Eine Auswertung der Quellenberichte 
entsprechend nachrichtendienstlichen Grundsätzen unterblieb. Dadurch wur-
de die Relevanz vieler Meldungen nicht erkannt und wichtige Erkenntnisse 
wurden nicht an die Polizei weitergegeben. Ursachen hierfür waren ein beim 
TLfV offensichtlich verbreitetes „Konkurrenzdenken“24 gegenüber dem 
TLKA und die „Abneigung gegen eine Bundeszuständigkeit“.25 Die kritische 
Haltung vieler Beamter des TLKA gegenüber dem TLfV wiederum war auf 
den Einsatz des damaligen V-Mannes Tino Brandt zurückzuführen. Vor dem 
Abtauchen des Trios hatte das TLfV Brandt mehrmals vor Durchsuchungen 
durch das TLKA gewarnt. Hinzu kam, dass Beamte des TLfV nach dem 
Abtauchen des Trios Mundlos Eltern von der Überwachung ihres Telefonan-
schlusses durch das TLKA in Kenntnis setzten.26 Eine Koordination der han-
delnden Behörden gab es daher nicht. Beides hat die Schäferkommission in 
ihrem Untersuchungsbericht anschaulich dargestellt und mit den entspre-
chenden Fakten belegt.27 Dies als ein thüringisches Problem abzutun, ver-
kennt allerdings das darin liegende strukturelle Problem. Wir müssen von 
einem stetigen Anwachsen der Überwachungsinstrumente des Verfassungs-
schutzes ausgehen; gleichzeitig sind jedoch die Auswertungskapazitäten und 
eine entsprechende Qualifizierung der Beamten, vor allem mit Blick auf den 
Rechtsextremismus und seine Strukturen, dahinter zurückgeblieben. Zudem 
steht hinter den allerorts wiederkehrenden Klagen der Polizei, der Geheim-

                                                           
23  Vgl. Deutscher Bundestag, NSU-Ausschuss fordert Stopp der Aktenvernichtung, unter: 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/39895729_kw29_pa_2ua_nsu. 
24  Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S, 264. 
25  Kurze Zusammenfassung des Schäfergutachtens, a.a.O. (Anm. 13), S. 9. 
26  Vgl: Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 247. 
27  Vgl. Schäfergutachten, a.a.O. (Anm. 2), S. 246-247 und 264. 
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dienst liefere zu wenig Informationen, ein struktureller Interessenkonflikt:28 
Unterrichtet der Verfassungsschutz die Polizei über strafrechtlich relevante 
Vorgänge, drohen seine Informationsquellen zu versiegen. Tendenziell führt 
dies zu einem verspäteten Vorgehen gegen solche Handlungen. Um dies zu 
unterbinden, müsste der Einsatz von V-Leuten stark eingeschränkt, wenn 
nicht ganz unterlassen werden. 
 
Mangelnde Koordinierung und Zentralisierung – „Grenzen der föderalen 
Sicherheitsarchitektur“?29 
 
In Deutschland existieren 59 verschiedene Sicherheitsbehörden der Länder 
und des Bundes.30 Angesichts der unterschiedlichen Aufgabenstellungen für 
die einzelnen Instanzen und „weitmaschiger Gesetze“ gibt es Überschnei-
dungen, Mehrfachzuständigkeiten, Schwierigkeiten bei der Datenverarbei-
tung und immer wiederkehrende Abstimmungsprobleme.31 Mit der Aufklä-
rung der vom NSU verübten Morde waren fünf Staatsanwaltschaften, sechs 
Landeskriminalämter, das BKA und der Verfassungsschutz befasst. Dennoch 
wurde nur in Richtung organisierte Kriminalität als Motiv für die Mordserie 
ernsthaft ermittelt. Im Mai 2006 entschied die Innenministerkonferenz zu-
dem, die Ermittlungen zu den bis dahin neun Morden nicht zentral beim 
BKA anzusiedeln. Die Konflikte zwischen Bund und Ländern, aber auch der 
Länder untereinander hatten die mangelhafte Koordinierung der aufwändig 
betriebenen Ermittlungsarbeit zur Folge. Dem BKA wurde nur „eine Neben-
rolle“ zugewiesen und es leistete über all die Jahre lediglich „ergänzende 
strukturelle Ermittlungen“. Es gab „kein einheitliches Ermittlungs- und Fahn-
dungskonzept“.32 Der Generalbundesanwalt kann zudem nicht auf eigene Ini-
tiative prüfen lassen, ob er in solchen Fällen zuständig ist.  
 
Blindheit gegenüber Rechts, mangelnde Sensibilität im Umgang mit den 
Opfern 
 
Trotz des Nichtvorhandenseins eines einheitlichen Ermittlungskonzepts gab 
es eine Absprache zwischen dem BKA und der Polizei in den fünf betroffe-
nen Ländern, sich auf die Spurensuche bei organisierten Gruppen im krimi-
nellen Milieu zu konzentrieren, wo in erster Linie Täter und Tatmotive ver-
                                                           
28  So auch Christoph Gusy bei einer Sachverständigenanhörung, siehe Deutscher Bundestag, 

2. Untersuchungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund“), Anhör-
ung von Sachverständigen zur Sicherheitsarchitektur in Deutschland am 29. März 2012. 

29  Deutscher Bundestag, NSU-Untersuchungsausschuss, Scharfe Kritik an polizeilicher Auf-
klärungsarbeit, unter: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/39320695_ 
kw24_pa_2ua_nsu/index.html. 

30  Zahlenangaben von Hans-Jürgen Lange bei der Anhörung von Sachverständigen zur Si-
cherheitsarchitektur in Deutschland am 29. März 2012, a.a.O. (Anm. 28). 

31  So Christoph Gusy, a.a.O. (Anm. 28). 
32  So Bernhard Falk in einer Zeugenvernehmung, siehe Deutscher Bundestag, 2. Untersu-

chungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund“), Vernehmung von 
Zeugen am 14. Juni 2012. 
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mutet wurden.33 Die von einem bayerischen Profiler entwickelte Hypothese, 
dass es sich bei den zwei als Täter vermuteten Männern auch um Personen 
mit rechtsextremer Affinität handeln könnte, hatte keine Chance, sich durch-
zusetzen. 
Auf Seiten des Verfassungsschutzes wurde zwar die Gefahr gesehen, dass 
einzelne Personen oder Kleinstgruppen aus dem rechtsextremen Spektrum 
Anschläge verüben könnten, doch konnte man sich das Entstehen terroristi-
scher Zellen nach dem Muster der RAF nicht vorstellen. So äußerte sich 
zumindest der zurückgetretene Chef des BfV Heinz Fromm.34 Aus diesem 
Grunde gab es auch keinerlei Erkenntnisse über einen rechtsextremen Hinter-
grund der vom NSU seit seinem Abtauchen verübten Straftaten. Insofern ist 
zu fragen, ob man die rechtsextremistischen Gefahren beim Verfassungs-
schutz nur hätte ernster nehmen müssen, um erfolgreich ermitteln zu können. 
Warum dies trotz der Kenntnis von Bewaffnung und Sprengstoffbesitz nicht 
erfolgt ist, bleibt indes nicht nachvollziehbar. Angesichts der stetigen Radi-
kalisierung und der parallel dazu einsetzenden kriminellen Karrieren der 
NSU-Mitglieder, die erkennbar rechtsextremistisch motiviert waren, waren 
alle drei ebenso wie ihre enge Verbindung untereinander beim thüringischen 
Verfassungsschutz, beim thüringischen Landeskriminalamt, bei Polizei-
dienststellen und bei der Staatsanwaltschaft aktenkundig und bekannt. Ihr 
rechtsextremistischer Hintergrund war nicht zu übersehen. Warum angesichts 
ihrer Entwicklung zu Bombenbauern der Übergang zum Terrorismus nicht 
erkannt wurde, erklärt sich aus der fehlenden Auswertung und Weiterver-
breitung der in Thüringen erlangten Daten. So lagen der bayrischen Sonder-
kommission, die fünf der Morde aufklären sollte, keine fundierten Hinweise 
auf das NSU-Trio vor. 
Demgegenüber hat die Ausrichtung der Ermittlungen auf die organisierte 
Kriminalität teilweise schon allein durch die Verhörmethoden der Polizei bei 
Angehörigen und Freunden der Opfer tiefe Wunden geschlagen. Zu recht 
haben deshalb die betroffenen Familien einen Mangel an Empathie der Er-
mittler und der Behörden für die Hinterbliebenen beklagt. Dies belegt nicht 
eine generelle Blindheit von Sicherheitsorganen gegenüber Rechts, wohl aber 
eine gravierende Unterschätzung des Rechtsextremismus und einen damit 
einhergehenden Alltagsrassismus.  
 
 
Was muss der demokratische Rechtsstaat aus seinem Versagen lernen? 
 
Der Staat hatte zunächst nicht die Möglichkeit, Grundrechtseinschränkungen 
im Kampf gegen den rechten Terror zu fordern, da er gar nicht erkannt hatte, 

                                                           
33  So Christian Hoppe in einer Zeugenvernehmung, siehe Deutscher Bundestag, 2. Untersu-

chungsausschuss („Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund“), Vernehmung von 
Zeugen am 11. Mai 2012. 

34  Vgl. Vernehmung des Zeugen Heinz Fromm. a.a.O. (Anm. 22). 
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dass es sich bei den Straftaten des sogenannten Zwickauer Trios um rechts-
extremen Terror handelte. Dennoch begann er, nachdem die Terrorserie ohne 
sein Zutun beendet worden war, sofort damit, seine Handlungsbefugnisse um 
den Preis von Grundrechtseinschränkungen zu erweitern. Prominentes Bei-
spiel dafür ist die Errichtung der Rechtsextremistendatei.35 Darüber hinaus 
wurden aus dem Desaster unterschiedliche, oftmals auch widersprüchliche 
Schlussfolgerungen gezogen. Wie erwartet, ist eine grundsätzliche Diskus-
sion über die Sicherheitsarchitektur in Deutschland in Gang gekommen. Da-
bei wird auf der einen Seite verlangt, die Zahl der gegenwärtig 16 Landes-
ämter für Verfassungsschutz zu verringern. Auf der anderen Seite weisen 
insbesondere die Vertreter der Länder Forderungen nach einer Zentralisie-
rung mit der Begründung zurück, sie führe nicht zu mehr Effizienz bei der 
Terrorismusbekämpfung und widerspreche dem Föderalismus.36 Dass sich 
hier etwas grundsätzlich verändern wird, außer dass der Datenverbund zwi-
schen den Behörden verstärkt wird, ist nach den aktuellen Diskussionen nicht 
zu erwarten. Heftig gestritten wird indes um die Ausgestaltung des Gebots 
der Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten. Dabei ist der Ausgang 
des Streites noch nicht abzusehen. In der Politik wird gefordert, es mit dem 
Trennungsgebot „nicht zu übertreiben“.37 Dagegen fordern Wissenschaftler 
in seltener Einhelligkeit, es beim Trennungsgebot zu belassen.38 Um der 
Strukturprobleme beim Verfassungsschutz Herr zu werden, werden die Ver-
stärkung der parlamentarischen Aufsicht und die Abschaffung bzw. stärkere 
Reglementierung des V-Leute-Einsatzes gefordert. Ebenso wurde gefordert, 
die Führung von V-Leuten müsse transparenter werden. Kaum vorangekom-
men ist bislang die Diskussion darüber, wie rechtsextremistische Gewalt von 
den Sicherheitsbehörden früher und besser erkannt werden kann, wie mit den 
Opfern umgegangen werden muss und wie ihnen zu helfen ist. Von der Om-
budsfrau der Bundesregierung Babara John und auch mehreren Verbänden 
sind dazu konkrete Vorschläge gemacht worden. Neben der Umsetzung die-
ser Vorschläge (standardmäßige Überprüfung eines rechtsextremistischen 
Hintergrunds bei Straftaten gegen Ausländer und Menschen mit Migrations-
hintergrund, gesetzliche Beiordnung eines Opferanwalts sowie die Verbesse-
rung der staatlichen Hilfen gegenüber den Gewaltopfern) müssen auch 
grundsätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Alltagsrassismus getroffen 
werden. Die offizielle Gedenkveranstaltung für die NSU-Opfer darf nicht als 
ein Schlusspunkt bei der Bewältigung des verfehlten Umgangs mit den Op-
fern gesehen werden. 
 
                                                           
35  Vgl. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Rechtsextremismus vom 20. August 

2012, in: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 30. Au-
gust 2012, S. 1798-1803. 

36  Zuletzt scheiterte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am 28. August 2012 mit sei-
nen Plänen zur Zentralisierung des Verfassungsschutzes vor der Innenministerkonferenz. 

37  Vgl. Vernehmung des Zeugen Günther Beckstein. a.a.O. (Anm. 19). 
38  Vgl. Anhörung von Sachverständigen zur Sicherheitsarchitektur in Deutschland, a.a.O. 

(Anm. 28). 
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